
Antrag auf Auskunftserteilung über den 

vorhandenen Leitungs- und Anlagenbestand 
 

1. Antrag auf Auskunftserteilung 
(vom Antragsteller auszufüllen) 

 

Der Antrag wird gestellt für das Bauobjekt:  Antragsteller 
   

Straße, Hausnummer   Name, Vorname / Firma 

    

PLZ Ort   Straße, Hausnummer 

     

Gemarkung Flur Flurstück  PLZ, Ort 
 

verantwortlicher Bauleiter:    
 Name  dienstl. Telefon-Nr. 

Geplante Grabungstiefe:       m 
Änderung Geländeniveau nach Abschluss der Baumaßnahme?  nein   ja 

Wenn „ja“, auf welches Niveau? _________________________________________________________________________ 
 

geplante Bauzeit:    
 geplanter Baubeginn  geplantes Bauende 

(Antragstellung mind. 2 Wochen vor Baubeginn - außer in Havariefällen) 
 

Dem Antrag ist ein aussagefähiger Plan mit örtlichem Lagebezug und eindeutiger Kennzeichnung der Aufgrabungsstelle beizufügen! 
Telefonische Auskünfte werden wegen der Gefahr von Missverständnissen und aus Gründen der Nachweisführung nicht erteilt! 

 

Für Rückfragen / Terminvereinbarungen kontaktieren Sie mich/uns bitte über 

*Telefonnummer:  ____________________________________________________________________ 

*E-Mail-Adresse:  ____________________________________________________________________ 
 

*Hinweis des AZV: 
Ihre Telefon-Nr./E-Mail-Adresse werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorschriften behandelt und grundsätzlich nur zum Zwecke der 
Belange dieses Antrages verwendet. Sollten Sie uns die dauerhafte Speicherung Ihrer Kommunikationsdaten erlauben und somit eine einfachere 
Kommunikation mit Ihnen ermöglichen wollen, kreuzen Sie das nachstehende Kästchen an: 

 Mit der dauerhaften Speicherung der Kommunikationsdaten bin ich/sind wir einverstanden. 

 
 
 
_____________________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragsteller / Firmenstempel 
 
 

 

2. Angaben zum vorhandenen Leitungs- und Anlagenbestand 
(wird von AZV ausgefüllt) 

 

Anlagen des AZV Wipper-Schlenze im Bereich der Erdarbeiten vorhanden?  ja   nein 
 

 Abwasserleitungen   Steuerkabel   sonstige Anlagen 
 

 Trassenbegehung erforderlich - Bitte vorab unbedingt mit dem AZV, Tel.: 03476/80099-29 in Verbindung setzen! 
 

Zusätzlich einzuhaltende Bedingungen: 
 

 

 

Bestätigung der Leitungseinweisung: 
 
 

    

Ort, Datum  Name und Unterschrift des Einweisenden  Name und Unterschrift des Eingewiesenen 
 

Mit dieser Leitungsauskunft werden übergeben → 1x Bestandspläne für den Baubereich sowie der Freistellungsvermerk und die  
 Leitungsschutzanweisung des AZV Wipper-Schlenze 
 

Diese Leitungsauskunft ist nur gültig im Zusammenhang mit den übergebenen Unterlagen. 
Während der Bauarbeiten sind diese Unterlagen auf der Baustelle vorzuhalten! Bitte Rückseite beachten! 

 

Bei Unklarheiten und Rückfragen zu dieser Auskunft wenden Sie sich bitte an den AZV Wipper-Schlenze, Tel.-Nr.: 03476/80099-33 
 

Gültigkeit des Nachweises bis:  verlängert bis:  

 
 

   

Ort, Datum / Name, Unterschrift  Ort, Datum / Name, Unterschrift 
  



Antrag auf Auskunftserteilung über den 

vorhandenen Leitungs- und Anlagenbestand 

➢ Freistellungsvermerk: 
 
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe 
unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und auf 
den kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf auf Grund von Erdbewegungen, auf die das Ver-/Entsorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf 
eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. 
 
Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Hand-
schachtung o.a.) festzustellen. Eine Handschachtung ist verpflichtend vorzunehmen, wenn das Bauvorhaben in unmittelbarer Kanalnähe erfolgen soll. 
 
Die abgegebenen Pläne geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer 
aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Leitungen des Ver-Entsorgungsunter-
nehmens, sodass ggf. noch mit Anlagen anderer Netzbetreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. 
 
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig. 
 
Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht enthalten. 
 
Hausanschlussleitungen sind nicht in jedem Fall im Bestandsplan dargestellt. 
 

➢ Leitungsschutzanweisung 
 
Überall in der Erde können Ver-/Entsorgungsanlagen liegen. Eine Beschädigung führt zu Unterbrechungen der Fernwärme-, Gas-, Strom-, Wasserver-
sorgung bzw. Abwasserentsorgung und der Telekommunikation und damit wird immer auch das Interesse an einer ungestörten Funktion schwer in 
Mitleidenschaft gezogen. Außerdem befinden sich Personen, die eine Fernwärme-, Wasser-, Gasleitung oder ein unter Spannung stehendes Stromkabel 
beschädigen, in unmittelbarer Lebensgefahr. 
 
Deshalb: Vorsicht bei Erdarbeiten jeder Art. 
 
Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfählen und Spundwänden muss man damit 
rechnen, auf Kabel und Rohre zu stoßen und sie zu beschädigen. 
 
Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers: 
 
Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung der ihm übertragenen Bauarbeiten in öffentlichen und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein un-
terirdisch verlegter Versorgungsanlagen zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern. Die Anwesenheit 
eines Beauftragten an der Baustelle lässt die Eigenverantwortlichkeit des Bauunternehmers in Bezug auf die von ihm verursachten Schäden unberührt. 
Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnung, Baugesetzbuch, etc.) und das geltende technische Regelwerk (z.B. DVGW GW 315 
und DVGW W 400-3) sind zu beachten. 
 
Erkundigungspflicht: 
 
Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmen bei der Durchführung von Bauarbeiten ist rechtzeitig vor Beginn der Arbei-
ten bei den Ver-/Entsorgungsunternehmen (VU) eine aktuelle Auskunft über die Lage der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Ver-/Entsorgungs-
anlagen einzuholen. Informationen über die zuständigen Ver-/Entsorgungsunternehmen der Leitung können beim Grundstückseigentümer bzw. beim 
Baulastträger erfragt werden. Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Pläne neuesten Standes vorliegen. Erkundigungen an anderer Stelle sind nicht ausrei-
chend. Es spielt dabei keine Rolle, ob im privaten oder öffentlichen Grund gearbeitet wird. 
 
Lage der Versorgungsanlagen: 
 
Die Überdeckung beträgt im Regelfall bei Schmutzwasserleitungen / Hausanschlussleitungen => 0,80 m, kann im Einzelfall aber deutlich davon abweichen. 
Energie- und Steuerkabel sind wesentlich flacher verlegt. Angaben über die Lage der Ver-/Entsorgungsanlagen sind unverbindlich und entbinden die bau-
ausführende Firma nicht von der Pflicht einer sorgsamen Arbeitsweise. Rohrleitungen sind ohne Abdeckung im Boden verlegt und haben somit gegen 
mechanische Beschädigungen keinen besonderen Schutz. 
 
Armaturen, Straßenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Ver-/Entsorgungsanlage gehörende Einrichtungen müssen stets zugänglich bleiben. Hinweis-
schilder oder andere Markierungen dürfen ohne Zustimmung des VU nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden. Werden Ver-/Entsorgungsanla-
gen oder Warnbänder an Stellen, die in keinen Plan eingezeichnet sind angetroffen bzw. freigelegt, so ist der Betreiber der Versorgungsanlage unverzüglich 
zu ermitteln und zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem zuständigen VU Einvernehmen über das weitere 
Vorgehen hergestellt ist. 
 
Beschädigungen sind sofort dem Ver-/ Entsorgungsunternehmen zu melden! 
 
Beschädigungen von Ver-/Entsorgungsanlagen sind sofort und unmittelbar dem Bereitschaftsdienst zu melden. Wenn eine Rohrleitung so beschädigt 
worden ist, dass der Inhalt austritt, sind sofort alle erforderlichen Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen. 
 
Strafrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzansprüche: 
 
Verstöße eines Unternehmers gegen die obliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen im Schadensfall zu einer Schadensersatzverpflichtung 
nach § 823 BGB und können darüber hinaus auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein. 
 
Wichtige Telefonnummern: 
 
AZV Wipper–Schlenze 03476/80099-0 
Bereitschaftsdienst  03476/80099-55 


